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Nr. Anlagenbeschreibung Verfah-
rensart

Anlage gemäß
Art. 10 der

RL 2010/75/
EU

a b c d
3.9.2.2 auf Metall- oder Kunststoffoberflächen mit einem Durch-

satz an Blei, Zinn, Zink, Nickel, Kobalt oder ihren Legie-
rungen von 2 Kilogramm oder mehr je Stunde;

V

3.10 Anlagen zur Oberflächenbehandlung mit einem Volumen
der Wirkbäder von

3.10.1 30 Kubikmeter oder mehr bei der Behandlung von Metall-
oder Kunststoffoberflächen durch ein elektrolytisches oder
chemisches Verfahren,

G E

3.10.2 1 Kubikmeter bis weniger als 30 Kubikmeter bei der Be-
handlung von Metalloberflächen durch Beizen oder Bren-
nen unter Verwendung von Fluss- oder Salpetersäure;

V

3.11 Anlagen, die aus einem oder mehreren maschinell an-
getriebenen Hämmern oder Fallwerken bestehen, wenn
die Schlagenergie eines Hammers oder Fallwerkes

3.11.1 50 Kilojoule oder mehr und die Feuerungswärmeleistung
der Wärmebehandlungsöfen 20 Megawatt oder mehr be-
trägt,

G E

3.11.2 50 Kilojoule oder mehr beträgt, soweit nicht von Num-
mer 3.11.1 erfasst, G

3.11.3 1 Kilojoule bis weniger als 50 Kilojoule beträgt; V
3.12 (nicht besetzt)
3.13 Anlagen zur Sprengverformung oder zum Plattieren mit

Sprengstoffen bei einem Einsatz von 10 Kilogramm
Sprengstoff oder mehr je Schuss;

V

3.14 – 3.15 (nicht besetzt)
3.16 Anlagen zur Herstellung von warmgefertigten nahtlosen

oder geschweißten Rohren aus Stahl mit einer Produkti-
onskapazität von

3.16.1 20 Tonnen oder mehr je Stunde, G E
3.16.2 weniger als 20 Tonnen je Stunde; G
3.17 (nicht besetzt)
3.18 Anlage zur Herstellung oder Reparatur von Schiffskörpern

oder ‑sektionen (Schiffswerft) aus Metall mit einer Länge
von 20 Metern oder mehr;

G

3.19 Anlagen zum Bau von Schienenfahrzeugen mit einer Pro-
duktionskapazität von 600 Schienenfahrzeugeinheiten oder
mehr je Jahr; 1 Schienenfahrzeugeinheit entspricht 0,5 Lo-
komotiven, 1 Straßenbahn, 1 Wagen eines Triebzuges,
1 Triebkopf, 1 Personenwagen oder 3 Güterwagen;

G

3.20 Anlagen zur Oberflächenbehandlung von Gegenständen
aus Stahl, Blech oder Guss mit festen Strahlmitteln, die
außerhalb geschlossener Räume betrieben werden, aus-
genommen nicht begehbare Handstrahlkabinen sowie An-
lagen mit einem Luftdurchsatz von weniger als 300 Kubik-
metern je Stunde;

V

3.21 Anlagen zur Herstellung von Bleiakkumulatoren; V
3.22 Anlagen zur Behandlung von Schrotten in Schredderanla-

gen, sofern nicht von Nummer 8.9 erfasst, mit einer
Durchsatzkapazität an Eingangsstoffen von

3.22.1 50 Tonnen oder mehr je Tag, G
3.22.2 10 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen je Tag; V

Genehmigungsbedürftige Anlagen Anh. 1 4. BImSchV 2.4
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a b c d
3.23 Anlagen zur Herstellung von Metallpulvern oder ‑pasten,

insbesondere Aluminium-, Eisen- oder Magnesiumpulver
oder ‑pasten oder blei- oder nickelhaltigen Pulvern oder
Pasten, ausgenommen Anlagen zur Herstellung von Edel-
metallpulver;

V

3.24 Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeu-
gen oder Anlagen für den Bau von Kraftfahrzeugmotoren
mit einer Kapazität von jeweils 100 000 Stück oder mehr je
Jahr;

G

3.25 Anlagen für Bau und Instandhaltung, ausgenommen die
Wartung einschließlich kleinerer Reparaturen, von Luft-
fahrzeugen,

3.25.1 soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge hergestellt werden
können, G

3.25.2 soweit je Jahr mehr als 50 Luftfahrzeuge instand gehalten
werden können; V

4. Chemische Erzeugnisse, Arzneimittel, Mineralölraf-
fination und Weiterverarbeitung

4.1 Anlagen zur Herstellung von Stoffen oder Stoffgruppen
durch chemische, biochemische oder biologische Um-
wandlung in industriellem Umfang, ausgenommen Anla-
gen zur Erzeugung oder Spaltung von Kernbrennstoffen
oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe, zur
Herstellung von

4.1.1 Kohlenwasserstoffen (lineare oder ringförmige, gesättigte
oder ungesättigte, aliphatische oder aromatische), G E

4.1.2 sauerstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Alkohole, Al-
dehyde, Ketone, Carbonsäuren, Ester, Acetate, Ether, Per-
oxide, Epoxide,

G E

4.1.3 schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.4 stickstoffhaltigen Kohlenwasserstoffen wie Amine, Amide,

Nitroso-, Nitro- oder Nitratverbindungen, Nitrile, Cyana-
te, Isocyanate,

G E

4.1.5 phosphorhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.6 halogenhaltigen Kohlenwasserstoffen, G E
4.1.7 metallorganischen Verbindungen, G E
4.1.8 Kunststoffen (Kunstharzen, Polymeren, Chemiefasern, Fa-

sern auf Zellstoffbasis), G E

4.1.9 synthetischen Kautschuken, G E
4.1.10 Farbstoffen und Pigmenten sowie von Ausgangsstoffen für

Farben und Anstrichmittel, G E

4.1.11 Tensiden, G E
4.1.12 Gasen wie Ammoniak, Chlor und Chlorwasserstoff, Fluor

und Fluorwasserstoff, Kohlenstoffoxiden, Schwefelverbin-
dungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, Schwefeldioxid,
Phosgen,

G E

4.1.13 Säuren wie Chromsäure, Flusssäure, Phosphorsäure, Salpe-
tersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Oleum, schwefelige
Säuren,

G E

4.1.14 Basen wie Ammoniumhydroxid, Kaliumhydroxid, Na-
triumhydroxid, G E

2.4 4. BImSchV Anh. 1 4. BImSchG-DurchführungsVO
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4.1.15 Salzen wie Ammoniumchlorid, Kaliumchlorat, Kaliumkar-

bonat, Natriumkarbonat, Perborat, Silbernitrat, G E

4.1.16 Nichtmetallen, Metalloxiden oder sonstigen anorganischen
Verbindungen wie Kalziumkarbid, Silizium, Siliziumkar-
bid, anorganische Peroxide, Schwefel,

G E

4.1.17 phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln
(Einnährstoff- oder Mehrnährstoffdünger), G E

4.1.18 Pflanzenschutzmittel oder Biozide, G E
4.1.19 Arzneimittel einschließlich Zwischenerzeugnisse, G E
4.1.20 Explosivstoffen, G E
4.1.21 Stoffen oder Stoffgruppen, die keiner oder mehreren der

Nummern 4.1.1 bis 4.1.20 entsprechen, G E

4.1.22 – organischen Grundchemikalien,
– anorganischen Grundchemikalien,
– phosphor-, stickstoff- oder kaliumhaltigen Düngemitteln

(Einnährstoff oder Mehrnährstoff),
– Ausgangsstoffen für Pflanzenschutzmittel und Bioziden,
– Grundarzneimitteln unter Verwendung eines chemischen

oder biologischen Verfahrens oder
– Explosivstoffen,
im Verbund, bei denen sich mehrere Einheiten neben-
einander befinden und in funktioneller Hinsicht miteinan-
der verbunden sind (integrierte chemische Anlagen);

G E

4.2 Anlagen, in denen Pflanzenschutzmittel, Biozide oder ihre
Wirkstoffe gemahlen oder maschinell gemischt, abgepackt
oder umgefüllt werden, soweit diese Stoffe in einer Menge
von 5 Tonnen je Tag oder mehr gehandhabt werden;

V

4.3 Anlagen zur Herstellung von Arzneimitteln oder Arznei-
mittelzwischenprodukten im industriellen Umfang, soweit
nicht von Nummer 4.1.19 erfasst, ausgenommen Anlagen,
die ausschließlich der Herstellung der Darreichungsform
dienen, in denen

4.3.1 Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenbestandteile extra-
hiert, destilliert oder auf ähnliche Weise behandelt werden,
ausgenommen Extraktionsanlagen mit Ethanol ohne Er-
wärmen,

V

4.3.2 Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, Kör-
perbestandteile und Stoffwechselprodukte von Tieren ein-
gesetzt werden;

V

4.4 Anlagen zur Destillation oder Raffination oder sonstigen
Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in

4.4.1 Mineralölraffinerien, G E
4.4.2 Schmierstoffraffinerien, G
4.4.3 Gasraffinerien, G E
4.4.4 petrochemischen Werken oder bei der Gewinnung von

Paraffin; G

4.5 Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen, wie Schmier-
öle, Schmierfette, Metallbearbeitungsöle; V

4.6 Anlagen zur Herstellung von Ruß; G E
4.7 Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle)

oder Elektrographit durch Brennen oder Graphitieren, G E

Genehmigungsbedürftige Anlagen Anh. 1 4. BImSchV 2.4
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zum Beispiel für Elektroden, Stromabnehmer oder Appara-
teteile;

4.8 Anlagen zum Destillieren von flüchtigen organischen Ver-
bindungen, die bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin
einen Dampfdruck von mindestens 0,01 Kilopascal haben,
mit einer Durchsatzkapazität von 1 Tonne oder mehr je
Stunde;

V

4.9 Anlagen zum Erschmelzen von Naturharzen oder Kunst-
harzen mit einer Kapazität von 1 Tonne oder mehr je Tag; V

4.10 Anlagen zur Herstellung von Anstrich- oder Beschich-
tungsstoffen (Lasuren, Firnis, Lacke, Dispersionsfarben)
oder Druckfarben unter Einsatz von 25 Tonnen oder mehr
je Tag an flüchtigen organischen Verbindungen, die bei
einer Temperatur von 293,15 Kelvin einen Dampfdruck
von mindestens 0,01 Kilopascal haben;

G

5. Oberflächenbehandlung mit organischen Stoffen,
Herstellung von bahnenförmigen Materialien aus
Kunststoffen, sonstige Verarbeitung von Harzen und
Kunststoffen

5.1 Anlagen zur Behandlung von Oberflächen, ausgenommen
Anlagen, soweit die Farben oder Lacke ausschließlich
hochsiedende Öle (mit einem Dampfdruck von weniger
als 0,01 Kilopascal bei einer Temperatur von 293,15 Kelvin)
als organische Lösungsmittel enthalten und die Lösungs-
mittel unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen kei-
ne höhere Flüchtigkeit aufweisen,

5.1.1 von Stoffen, Gegenständen oder Erzeugnissen einschließ-
lich der dazugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwen-
dung von organischen Lösungsmitteln, insbesondere zum
Appretieren, Bedrucken, Beschichten, Entfetten, Impräg-
nieren, Kaschieren, Kleben, Lackieren, Reinigen oder
Tränken mit einem Verbrauch an organischen Lösungsmit-
teln von

5.1.1.1 150 Kilogramm oder mehr je Stunde oder 200 Tonnen
oder mehr je Jahr, G E

5.1.1.2 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je Stunde
oder 15 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr, aus-
genommen zum Bedrucken,

V

5.1.2 von bahnen- oder tafelförmigen Materialien mit Rotati-
onsdruckmaschinen einschließlich der zugehörigen Trock-
nungsanlagen, soweit die Farben oder Lacke

5.1.2.1 organische Lösungsmittel mit einem Anteil von mehr als
50 Gew.-% an Ethanol enthalten und in der Anlage ins-
gesamt 50 Kilogramm bis weniger als 150 Kilogramm je
Stunde oder 30 Tonnen bis weniger als 200 Tonnen je Jahr
an organischen Lösungsmitteln verbraucht werden,

V

5.1.2.2 sonstige organische Lösungsmittel enthalten und in der
Anlage insgesamt 25 Kilogramm bis weniger als 150 Kilo-
gramm organische Lösungsmittel je Stunde oder 15 Tonnen
bis weniger als 200 Tonnen je Jahr an organischen Lösungs-
mitteln verbraucht werden,

V

5.1.3 zum Isolieren von Drähten unter Verwendung von phenol-
oder kresolhaltigen Drahtlacken mit einem Verbrauch an V

2.4 4. BImSchV Anh. 1 4. BImSchG-DurchführungsVO
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organischen Lösungsmitteln von weniger als 150 Kilo-
gramm je Stunde oder von weniger als 200 Tonnen je Jahr;

5.2 Anlagen zum Beschichten, Imprägnieren, Kaschieren, La-
ckieren oder Tränken von Gegenständen, Glas- oder Mi-
neralfasern oder bahnen- oder tafelförmigen Materialien
einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mit
Kunstharzen, die unter weitgehender Selbstvernetzung
ausreagieren (Reaktionsharze), wie Melamin-, Harnstoff-,
Phenol-, Epoxid-, Furan-, Kresol-, Resorcin- oder Poly-
esterharzen, ausgenommen Anlagen für den Einsatz von
Pulverbeschichtungsstoffen, mit einem Harzverbrauch von

5.2.1 25 Kilogramm oder mehr je Stunde, G
5.2.2 10 Kilogramm bis weniger als 25 Kilogramm je Stunde; V
5.3 Anlagen zur Konservierung von Holz oder Holzerzeug-

nissen mit Chemikalien, ausgenommen die ausschließliche
Bläueschutzbehandlung, mit einer Produktionskapazität
von mehr als 75 Kubikmetern je Tag;

G E

5.4 Anlagen zum Tränken oder Überziehen von Stoffen oder
Gegenständen mit Teer, Teeröl oder heißem Bitumen,
soweit die Menge dieser Kohlenwasserstoffe 25 Kilogramm
oder mehr je Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen zum
Tränken oder Überziehen von Kabeln mit heißem Bitu-
men;

V

5.5 (nicht besetzt)
5.6 Anlagen zur Herstellung von bahnenförmigen Materialien

auf Streichmaschinen einschließlich der zugehörigen
Trocknungsanlagen unter Verwendung von Gemischen aus
Kunststoffen und Weichmachern oder von Gemischen aus
sonstigen Stoffen und oxidiertem Leinöl;

V

5.7 Anlagen zur Verarbeitung von flüssigen ungesättigten Poly-
esterharzen mit Styrol-Zusatz oder flüssigen Epoxidharzen
mit Aminen zu Formmassen (zum Beispiel Harzmatten
oder Faserformmassen) oder Formteilen oder Fertigerzeug-
nissen, soweit keine geschlossenen Werkzeuge (Formen)
verwendet werden, für einen Harzverbrauch von 500 Kilo-
gramm oder mehr je Woche;

V

5.8 Anlagen zur Herstellung von Gegenständen unter Verwen-
dung von Amino- oder Phenoplasten, wie Furan-, Harn-
stoff-, Phenol-, Resorcin- oder Xylolharzen mittels Wär-
mebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe
10 Kilogramm oder mehr je Stunde beträgt;

V

5.9 Anlagen zur Herstellung von Reibbelägen unter Verwen-
dung von 10 Kilogramm oder mehr je Stunde an Pheno-
plasten oder sonstigen Kunstharzbindemitteln, soweit kein
Asbest eingesetzt wird;

V

5.10 Anlagen zur Herstellung von künstlichen Schleifscheiben,
‑körpern, ‑papieren oder ‑geweben unter Verwendung or-
ganischer Binde- oder Lösungsmittel, ausgenommen Anla-
gen, die von Nummer 5.1 erfasst werden;

V

5.11 Anlagen zur Herstellung von Polyurethanformteilen, Bau-
teilen unter Verwendung von Polyurethan, Polyurethan-
blöcken in Kastenformen oder zum Ausschäumen von
Hohlräumen mit Polyurethan, soweit die Menge der Po-

V

Genehmigungsbedürftige Anlagen Anh. 1 4. BImSchV 2.4
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lyurethan-Ausgangsstoffe 200 Kilogramm oder mehr je
Stunde beträgt, ausgenommen Anlagen zum Einsatz von
thermoplastischem Polyurethangranulat;

5.12 Anlagen zur Herstellung von PVC-Folien durch Kaland-
rieren unter Verwendung von Gemischen aus Kunststoffen
und Zusatzstoffen mit einer Kapazität von 10 000 Tonnen
oder mehr je Jahr;

V

6. Holz, Zellstoff
6.1 Anlagen zur Gewinnung von Zellstoff aus Holz, Stroh oder

ähnlichen Faserstoffen; G E

6.2 Anlagen zur Herstellung von Papier, Karton oder Pappe
mit einer Produktionskapazität von

6.2.1 20 Tonnen oder mehr je Tag, G E
6.2.2 weniger als 20 Tonnen je Tag, ausgenommen Anlagen, die

aus einer oder mehreren Maschinen zur Herstellung von
Papier, Karton oder Pappe bestehen, soweit die Bahnlänge
des Papiers, des Kartons oder der Pappe bei allen Maschi-
nen weniger als 75 Meter beträgt;

V

6.3 Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaser-
platten oder Holzfasermatten mit einer Produktionskapazi-
tät von

6.3.1 600 Kubikmetern oder mehr je Tag, G E
6.3.2 weniger als 600 Kubikmetern je Tag; V
6.4 Anlagen zur Herstellung von Holzpresslingen (z.B. Holz-

pellets, Holzbriketts) mit einer Produktionskapazität von
10 000 Tonnen oder mehr je Jahr;

V

7. Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirt-
schaftliche Erzeugnisse

7.1 Anlagen zum Halten oder zur Aufzucht von
7.1.1 Hennen mit
7.1.1.1 40 000 oder mehr Hennenplätzen, G E
7.1.1.2 15 000 bis weniger als 40 000 Hennenplätzen, V
7.1.2 Junghennen mit
7.1.2.1 40 000 oder mehr Junghennenplätzen, G E
7.1.2.2 30 000 bis weniger als 40 000 Junghennenplätzen, V
7.1.3 Mastgeflügel mit
7.1.3.1 40 000 oder mehr Mastgeflügelplätzen, G E
7.1.3.2 30 000 bis weniger als 40 000 Mastgeflügelplätzen, V
7.1.4 Truthühnern mit
7.1.4.1 40 000 oder mehr Truthühnermastplätzen, G E
7.1.4.2 15 000 bis weniger als 40 000 Truthühnermastplätzen, V
7.1.5 Rindern (ausgenommen Plätze für Mutterkuhhaltung mit

mehr als sechs Monaten Weidehaltung je Kalenderjahr) mit
600 oder mehr Rinderplätzen,

V

7.1.6 Kälbern mit 500 oder mehr Kälbermastplätzen, V
7.1.7 Mastschweinen (Schweine von 30 Kilogramm oder mehr

Lebendgewicht) mit
7.1.7.1 2 000 oder mehr Mastschweineplätzen, G E
7.1.7.2 1 500 bis weniger als 2 000 Mastschweineplätzen, V

2.4 4. BImSchV Anh. 1 4. BImSchG-DurchführungsVO
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7.1.8 Sauen einschließlich dazugehörender Ferkelaufzuchtplätze

(Ferkel bis weniger als 30 Kilogramm Lebendgewicht) mit
7.1.8.1 750 oder mehr Sauenplätzen, G E
7.1.8.2 560 bis weniger als 750 Sauenplätzen, V
7.1.9 Ferkeln für die getrennte Aufzucht (Ferkel von 10 Kilo-

gramm bis weniger als 30 Kilogramm Lebendgewicht) mit
7.1.9.1 6 000 oder mehr Ferkelplätzen, G
7.1.9.2 4 500 bis weniger als 6 000 Ferkelplätzen, V
7.1.10 Pelztieren mit
7.1.10.1 1 000 oder mehr Pelztierplätzen, G
7.1.10.2 750 bis weniger als 1 000 Pelztierplätzen, V
7.1.11 gemischten Beständen mit einem Wert von 100 oder mehr

der Summe der Vom Hundert-Anteile, bis zu denen die
Platzzahlen jeweils ausgeschöpft werden

7.1.11.1 in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1
oder 7.1.8.1, G E

7.1.11.2 in den Nummern 7.1.1.1, 7.1.2.1, 7.1.3.1, 7.1.4.1, 7.1.7.1,
7.1.8.1 in Verbindung mit den Nummern 7.1.9.1 oder
7.1.10.1, soweit nicht von Nummer 7.1.11.1 erfasst,

G

7.1.11.3 in den Nummern 7.1.1.2, 7.1.2.2, 7.1.3.2, 7.1.4.2, 7.1.5,
7.1.6, 7.1.7.2, 7.1.8.2, 7.1.9.2 oder 7.1.10.2, soweit nicht
von Nummer 7.1.11.1 oder 7.1.11.2 erfasst;

V

7.2 Anlagen zum Schlachten von Tieren mit einer Kapazität
von

7.2.1 50 Tonnen Lebendgewicht oder mehr je Tag, G E
7.2.2 0,5 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Lebendgewicht je

Tag bei Geflügel, V

7.2.3 4 Tonnen bis weniger als 50 Tonnen Lebendgewicht je Tag
bei sonstigen Tieren; V

7.3 Anlagen
7.3.1 zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen,

ausgenommen bei Verarbeitung von ausschließlich Milch,
mit einer Produktionskapazität von

7.3.1.1 75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E
7.3.1.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, aus-

genommen Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus
selbst gewonnenen tierischen Fetten in Fleischereien mit
einer Kapazität von weniger als 200 Kilogramm Speisefett
je Woche,

V

7.3.2 zum Schmelzen von tierischen Fetten mit einer Produkti-
onskapazität von

7.3.2.1 75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, G E
7.3.2.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag, aus-

genommen Anlagen zur Verarbeitung von selbst gewonne-
nen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit
einer Kapazität von weniger als 200 Kilogramm Speisefett
je Woche;

V

7.4 Anlagen zur Herstellung von Nahrungs- oder Futtermittel-
konserven aus

Genehmigungsbedürftige Anlagen Anh. 1 4. BImSchV 2.4
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7.4.1 tierischen Rohstoffen, allein, ausgenommen bei Verarbei-

tung von ausschließlich Milch, oder mit pflanzlichen Roh-
stoffen, mit einer Produktionskapazität von

7.4.1.1 P Tonnen Konserven oder mehr je Tag gemäß Mischungs-
regel, G E

7.4.1.2 1 Tonne bis weniger als P Tonnen Konserven je Tag gemäß
Mischungsregel, ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren
oder Pasteurisieren von Nahrungs- oder Futtermitteln in
geschlossenen Behältnissen,

V

7.4.2 ausschließlich pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produkti-
onskapazität von

7.4.2.1 300 Tonnen Konserven oder mehr je Tag oder 600 Tonnen
Konserven oder mehr je Tag, sofern die Anlage an nicht
mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen im Jahr in Be-
trieb ist,

G E

7.4.2.2 10 Tonnen bis weniger als 300 Tonnen Konserven je Tag,
ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisie-
ren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behältnissen
oder weniger als 600 Tonnen Konserven je Tag, sofern die
Anlage an nicht mehr als 90 aufeinander folgenden Tagen
im Jahr in Betrieb ist;

V

7.5 Anlagen zum Räuchern von Fleisch- oder Fischwaren mit
einer Produktionskapazität von

7.5.1 75 Tonnen geräucherten Waren oder mehr je Tag, G E
7.5.2 weniger als 75 Tonnen geräucherten Waren je Tag, aus-

genommen
1. Anlagen in Gaststätten oder
2. Räuchereien mit einer Produktionskapazität von weni-

ger als 1 Tonne Fleisch- oder Fischwaren je Woche;

V

7.6 (nicht besetzt)
7.7 (nicht besetzt)
7.8 Anlagen zur Herstellung von Gelatine mit einer Produkti-

onskapazität je Tag von
7.8.1 75 Tonnen Fertigerzeugnissen oder mehr, G E
7.8.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen, sowie Anlagen

zur Herstellung von Hautleim, Lederleim oder Knochen-
leim;

V

7.9 Anlagen zur Herstellung von Futter- oder Düngemitteln
oder technischen Fetten aus den Schlachtnebenprodukten
Knochen, Tierhaare, Federn, Hörner, Klauen oder Blut,
soweit nicht durch Nummer 9.11 erfasst, mit einer Pro-
duktionskapazität von

7.9.1 75 Tonnen oder mehr Fertigerzeugnissen je Tag, G E
7.9.2 weniger als 75 Tonnen Fertigerzeugnissen je Tag; G
7.10 (nicht besetzt)
7.11 Anlagen zum Lagern unbehandelter Knochen, ausgenom-

men Anlagen für selbst gewonnene Knochen in
1. Fleischereien mit einer Verarbeitungskapazität von weni-

ger als 4 000 Kilogramm Fleisch je Woche,
2. Anlagen, die nicht durch Nummer 7.2 erfasst werden;

V

7.12 Anlagen zur
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